
 
A n t r a g : 

 
1. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 95 ist fortzuführen; das 
zwischen der Lindenstraße, der Straße Grü-
ner Weg, der Altonaer Straße und der Stör-
niederung gelegene Gebiet wird um die 
Grundstücke Grüner Weg 2 – 40, Linden-
straße 56 – 74 sowie tlw. Altonaer Stra-
ße 180 verkleinert. 

 
2. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 95 wird mit geänderten Pla-
nungszielen fortgesetzt. Anstelle eines Ge-
werbegebietes ist jetzt die Ausweisung eines 
Sondergebietes für großflächigen Einzel-
handel und sonstiges Gewerbe sowie Misch-
gebietes geplant. 

 
3. Auf die Durchführung einer Bürgeranhö-

rung wird nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 Bauge-
setzbuch verzichtet. Die Bürgeranhörung 
zur 29. Änderung des Flächennutzungspla-
nes 1990 “Sondergebiet An der Bullenwie-
se” vom 25. Mai 2005 und die Informati-
onsveranstaltung des Stadtteilbeirates Wit-
torf zu Einzelhandelsprojekten im Bereich 
Altonaer Straße / Grüner Weg / Störwiesen 
vom 16.05.2002 entspricht den Anforde-
rungen des § 3 Abs. 1 BauGB. 

 
4. Der Beschluss zur Fortführung des Aufstel-

lungsverfahrens mit verkleinertem Plange-
biet und geänderten Planungszielen ist 
ortsüblich bekannt zu machen. 

 
 


